
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Berlin, 26. August 2022: Die bessere Vergütung für die Behandlung von Patient*innen, die eine Pra-

xis zum ersten Mal oder nach längerer Unterbrechung erneut aufsuchen, hat es auch für psychisch 

kranke Menschen oft leichter gemacht, einen Termin bei einer Fachärzt*in zu finden. Zur Deckung 

der Finanzierungslücken in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) plant die Bundesregierung 

mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz nun die Abschaffung der Neupatientenregelung.  

 

„Psychisch kranke Menschen haben von der Neupatientenregelung profitiert. So konnten sie parallel 

zur Psychotherapie anstehende Termine zum Beispiel bei Psychiater*innen oder zur somatischen Ab-

klärung schneller erhalten“, erläutert Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK). „Der Wegfall der Neupatientenregelung gefährdet die notwendige und politisch ge-

wünschte multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mittel- und 

langfristig kann dies zu vermeidbaren Krankenhausaufenthalten und längeren Krankschreibungen 

führen und damit sogar zu Mehrausgaben.“  

 

„Die BPtK fordert von der Bundesregierung, die Finanzierungslücke in der GKV dauerhaft zu schlie-

ßen, ohne die Versorgung zu verschlechtern.“ Notwendig und sachgerecht ist es, die Mehrwertsteuer 

auf Arzneimittel abzusenken und kostendeckende Beiträge für ALG-II-Empfänger*innen an die GKV 

zu zahlen”, betont BPtK Präsident Munz. Die BPtK unterstützt die Initiative der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung zum Erhalt der Neupatientenregelung. 
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